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Angesprochen 

Prof. Dr. Jürgen Vocke, 
MdL a. D., Präsident des 
Bayerischen Jagdverbandes 

I ns Schwarze treffen – das 
bedeutet auch, nicht 
übers Ziel hinauszuschie-

ßen. Das heißt, man sollte 
die Konsequenzen seines 
Handelns vorab gut abwä-
gen. Mit Forderungen, die 
ungewollt eine Verschlechte-
rung herbeiführen, ist kei-
nem geholfen. Das gilt auch 
oder gerade in der Jagdpoli-
tik. Alle Initiativen, die auf 
eine Gesetzesänderung zie-
len, würden zahlreiche Ver-
bände auf den Plan rufen, die 
allein ihre Interessen durch-
setzen wollen. Vieles wäre 
unsicher, was unsere Jagd 
heute ausmacht: vom Kata-
log der jagdbaren Wildarten 
bis hin zum Begriff der 
Waidgerechtigkeit. 

Bei Forderungen auch 
die Folgen bedenken

Die Forderung nach einer 
Befreiung vom Abschuss-
plan zum Beispiel bedeutet 
eine Änderung des Jagd-
gesetzes. Doch das kann un-
gewollte Folgen haben, wenn 
andere Interessensgruppen 
mitmischen: Wildfeindliche 
Mindestabschusspläne etwa, 
veränderte Jagdzeiten, un-

ge   rechte Wildschadensrege-
lungen oder herabgesetzte 
Reviermindestgrößen. Hier 
heißt es, nicht nur bis zur 
Tat, sondern auch an die Fol-
gen der Tat denken. 
Statt gesetzlicher Ände-
rungen fordern wir eine 
strikte Einhaltung der recht-
lichen Regelungen. Das Ge-
setz darf nicht durch ständig 
neue Modellprojekte, Aus-
nahmeregelungen und ein-
seitige Interpretationen dem 
Tagesinteresse einzelner Ver-
bände geopfert werden. Heu-
te so und morgen so, grad 
wie es passt – so geht es 
nicht! Besonders wichtig ist 
die Einhaltung der Waidge-
rechtigkeit bei der Jagdaus-
übung, gemeint ist damit vor 
allem der Tierschutz. Er 
muss über den land- und 
forstwirtschaftlichen Zielen 
stehen, auch über dem Motto 
„Wald vor Wild“! Unser Wild 
darf weder dem Land- noch 
dem Waldbau geopfert wer-
den: Wir brauchen eine zu-
gleich wald- und waidge-
rechte Jagd – so hat es 
Staatsminister Helmut Brun-
ner zu Recht formuliert und 
so fordert es auch der BJV. 

BJV protestiert gegen 
Schonzeitaufhebung 

Vor diesem Hintergrund ha-
ben einzelne Forstbetriebe 
der Bayerischen Staatsfors-
ten klar übers Ziel hinausge-
schossen, die trotz vehe-
menter Ablehnung des BJV 
für gewisse Flächen eine Reh-
wild-Schonzeitaufhebung bis 
Ende Januar beantragt ha-
ben. Dieser Schuss geht nicht 
nur fehl, er geht nach hinten 
los. Wenn die Wildschäden 
nachhaltig verringert wer-
den sollen, braucht unser 
Wild in der Notzeit nicht 
mehr Druck, sondern weni-
ger. Nicht Stress, sondern 

Ruhe ist hier zielführend! 
Den Jagdbehörden, die die 
beantragte Schonzeitaufhe-
bung nicht gewährt haben, 
gilt mein ausdrücklicher 
Dank: Ihr Schuss sitzt. 

Keine Geheimnistuerei 
bei den Gutachten! 

Ins Schwarze trifft auch die 
Zusage von Staatsminister 
Helmut Brunner, wonach bei 
den ergänzenden Revierwei-
sen Aussagen bezüglich der 
Beteiligung und der Transpa-
renz die gleichen Regeln wie 
beim Hegegemeinschafts-
gutachten gelten. Jetzt 
kommt es darauf an, dass 
diese treffende Aussage zur 
Reform der Forstlichen Gut-
achten Eingang in die Ver-
waltungsvorschriften fi ndet. 
Denn eines ist klar: In allen 
Fällen muss uns Jägerinnen 
und Jägern die Möglichkeit 
gegeben werden, die gutach-
terlichen Aussagen nachzu-
vollziehen. Geheimnistuerei 
wäre gerade bei diesem 
hochsensiblen Gebiet ein ge-
fährlicher Fehlschuss.
Während hier mit vereinten 
Kräften an tragbaren Lö-
sungen gearbeitet wird,
wissen andere nichts besseres 
zu tun, als die emotionsgela-
dene Unversöhnlichkeit rund 
um die Wald-Wild-Frage wei-
ter anzuheizen. So verbreitet 
gegenwärtig ein so genanntes 
Wald-Wild-Forum in Göttin-
gen mit Beteiligung des Deut-
schen Forstwirtschaftsrates, 
des BUND und des NABU die 
Behauptung, unsere Wild-
bestände seien überhöht. 
Wie unberechtigt dieser Kon-
frontationskurs zumindest 
für Bayern ist, belegt eine ak-
tuelle Feststellung der Baye-
rischen Staatsforsten für ih-
ren Bereich: „Der Waldum-
bau hin zu stabilen Misch-
wäldern liegt im Plan.“

Ein Schuss aus jagdpolitisch 
entgegengesetzter Richtung 
ist die Klage von radikalen 
Jagdgegnern gegen die ver-
pfl ichtende Mitgliedschaft
in einer Jagdgenossenschaft. 
Hiermit sollen örtliche Jagd-
verbote durch einzelne 
Grundeigentümer ermög-
licht werden. Die kürzlich 
stattgefundene, mündliche 
Verhandlung vor der Großen 
Kammer des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschen-
rechte hat unterdessen noch 
keine endgültige Klärung er-
geben. Der BJV arbeitet mit 
den anderen Jagdverbänden 
daran, dass dieser Schuss der 
Jagdfeinde in den Ofen geht 
– Sicherheit allerdings gibt es 
hier noch nicht. 

Wir behalten die Waid-
gerechtigkeit im Visier

Der BJV jedenfalls wird den 
lächerlichen und erfolglosen 
Frontenkrieg in der Jagd-
politik nicht mitmachen. Er 
setzt auf konstruktive und 
pragmatische Lösungen und 
behält sein Kernziel im
Visier: die Waidgerechtig-
keit. Dass dieser Weg erfolg-
reich ist, zeigen die über 
1.000 teils hoch prominenten 
Gäste auf unserem Jahres-
empfang. Auch DJV-Präsi-
dent Hartwig Fischer hat 
sich angekündigt. Das zeigt, 
wie wichtig die Rolle Bayerns 
in der bundesdeutschen Jagd-
politik ist. 

Mit kräftigem Waidmanns-
heil

Tierschutz – immer ein Volltreffer


